
KOSTEN/GEBÜHR AUSGABE
ÜBERWEISUNGS-

BETRAG

LAMINIERUNG 

FANGLIZENZ 

Fakultative 

Dienstleistung

 ZUSENDUNG 

VON FVG-

FANGLIZENZ UND 

DRA Fakultative 

Dienstleistung

Kosten für die Erteilung der FVG-Fanglizenz bei ETPI

€ 25,00 + 

Stempelsteuer

in Höhe von 

€ 16,00(1)

€ 10,00 € 8,00

Jahresbeitrag für Volljährige

und Abholung von Dokumenten für jährliche 

Aufzeichnungen (DRA)

 bei

ETPI/Kontakt-

adressen

oder mit App

€ 70,00 / € 8,00

Jahresbeitrag für Minderjährige zwischen 14 und 17

Jahren (unter 18 Jahren am 1. Januar) und Abholung 

von Dokumenten für jährliche Aufzeichnungen (DRA)

 bei

ETPI/Kontakt-

adressen

oder mit App

€ 15,00 / € 8,00

Ermäßigte unterjährige Gebühr für jede Fangregelung 

und Abholung des Dokuments für unterjährige 

Aufzeichnungen (DRI)

 bei

ETPI/Kontakt-

adressen

oder mit App

€ 16,00 / /

Gebühr für Ersatz-/Duplikat der FVG-Fanglizenz oder

Dokument für jährlichen Aufzeichnungen (DRA)
bei ETPI € 10,00 € 10,00 € 8,00

Gebühr für Duplikat der FVG-Fanglizenz und 

Dokument für jährliche Aufzeichnungen (DRA)
bei ETPI € 20,00 € 10,00 € 8,00

Unterjährige Gebühr für jede Fischfangregelung, 

mit Ausnahme der No-Kill-Regelung und Abholung des 

Dokuments für unterjährige Aufzeichnungen (DRI)

 bei

ETPI/Kontakt-

adressen

oder mit App

€ 20,00 / /

Unterjährige Gebühr für Fischfang ohne Tötung (NK)

und Abholung des Dokuments für unterjährige 

Aufzeichnungen (DRI)

  bei

ETPI/Kontakt-

adressen

oder mit App

€ 16,00 / /

AUSÜBUNG DER SPORTFISCHEREI IN FVG 

im Besitz eines gültigen Ausweises in Begleitung eines 

Volljährigen mit erfolgter Zahlung der Lizenzgebühr 

und der Fischfangdokumente

/ / / /

AUSÜBUNG DER SPORTFISCHEREI IN FVG 

im Besitz eines gültigen Ausweises und der 

entsprechenden Behördenbescheinigung der 

Behinderung, in Begleitung eines den Verpflichtungen 

nachgekommenen Volljährigen

/ / / /

TARIFE FÜR AUSÜBUNG DER SPORTFISCHEREI - GÜLTIG AB 01.01.2024

SPORTFISCHER OHNE FVG-FANGLIZENZ

Anmerkungen ()

1: Die Stempelgebühr von € 16,00 für den Antrag kann mittels des Formulars F23 des Finanzamtes oder alternativ durch den Erwerb 

einer Papiermarke von € 16,00 entrichtet werden. Im letzteren Fall muss das Original der ETPI-Lizenzausgabestelle vorgelegt 

werden.

2: einschließlich Inhaber einer Fanglizenz, unabhängig von deren Bezeichnung, die in anderen italienischen Regionen ausgestellt 

wurde und das Bestehen einer Prüfung oder die Teilnahme an einem Kurs voraussetzt.  

Für weitere Informationen: www.etpi.fvg.it -Sektion SPORTFISCHEREI

MINDERJÄHRIGE UNTER  14 JAHREN

(2) INHABER EINER IN DER REGION FVG AUSGESTELLTEN GÜLTIGEN SPORTFISCHEREILIZENZ

BEHINDERTE, OHNE ALTERSGRENZEN


